
Lieferungs- und Zahlungsbedingungen der Tecfast Verbindungssysteme GmbH

1. Geltung der Bedingungen
a) Die Lieferungen, Leistungen, Verkäufe und Angebote

erfolgen ausschließlich aufgrund dieser Lieferungs-
und Zahlungsbedingungen. Diese gelten somit auch
für alle künftigen Geschäftsbeziehungen, auch wenn
sie nicht nochmals ausdrücklich vereinbart werden.

b) Abweichende Vereinbarungen und Geschäftsbedin-
gungen sind nur verbindlich, wenn sie von uns
schriftlich bestätigt worden sind. Allgemeine Ge-
schäftsbedingungen des Kunden, die unseren Liefe-
rungs- und Zahlungsbedingungen entgegenstehen,
lehnen wir hiermit ausdrücklich ab. Auch wenn der
Kunde eigene Bedingungen mitteilt, gelten spätestens
mit dem Empfang der Waren und Leistungen unsere
Lieferungs- und Zahlungsbedingungen als vereinbart.
Bestätigungsschreiben des Kunden verpflichten uns
nicht, auch wenn wir ihnen nicht ausdrücklich wider-
sprechen.

c) Von den Lieferungs- und Zahlungsbedingungen
abweichende Vereinbarungen oder Ergänzungen,
telefonische oder mündliche Abmachungen sind nur
dann verbindlich, wenn sie von uns schriftlich be-
stätigt werden.

d) Die Unwirksamkeit einer einzelnen Vertragsbestim-
mung berührt nicht die Gültigkeit des Vertrages. Im
Fall der Unwirksamkeit einer Bestimmung dieser Lie-
ferungs- und Zahlungsbedingungen sind wir befugt,
die unwirksame Bestimmung durch eine wirksame
Regelung zu ersetzen, deren wirtschaftlicher Erfolg
dem der unwirksamen Bestimmung soweit wie mög-
lich entspricht.

2. Angebot und Vertragsschluß
a) Unsere Angebote sind freibleibend und unverbind-

lich. Annahmeerklärungen und sämtliche Bestellun-
gen bedürfen zur Rechtswirksamkeit unserer schriftli-
chen oder fernschriftlichen Bestätigung. Mündliche
Nebenabreden sind unwirksam, sofern sie nicht aus-
drücklich schriftlich bestätigt sind.

b) Zeichnungen, Abbildungen, Maße, Gewichte oder
sonstige Leistungsdaten sind nur verbindlich, wenn
dies ausdrücklich schriftlich vereinbart wird.

c) An allen Zeichnungen, Abbildungen, Plänen und son-
stigen Unterlagen behalten wir uns das Eigentums-
und Urheberrecht vor. Ohne unsere Zustimmung dür-
fen die Unterlagen an Dritte nicht weitergegeben wer-
den.

3. Preise
a) Erfolgt die Lieferung vereinbarungsgemäß oder aus

vom Besteller zu vertretenden Gründen später als 4
Monate nach Vertragsschluss, so sind Preiserhöhun-
gen zulässig, wenn sie auf Veränderung von preisbil-
denden Faktoren beruhen, die unvorhersehbar nach
Vertragsschluss entstanden sind; dies gilt insbeson-
dere für Tariferhöhungen und Materialpreissteigerun-
gen. Die Preiserhöhung muss in ihrer Höhe nach
durch die Veränderung der preisbildenden Faktoren
berechtigt sein und muss dem Besteller innerhalb an-
gemessener Frist angezeigt werden. Beträgt die Er-
höhung mehr als 5 % des vereinbarten Preises, so hat
der Besteller ein Kündigungsrecht.

4. Liefer- und Leistungszeit
a) Liefer- und Leistungsverzögerungen aufgrund höhe-

rer Gewalt und aufgrund von Ereignissen, die uns die
Lieferung der Leistung wesentlich erschweren oder
unmöglich machen – hierzu gehören auch nachträg-
lich eingetretene Materialbeschaffungsschwierigkei-
ten, Betriebsstörungen, Streik, Aussperrung, Perso-
nalmangel, Mangel an Transportmitteln, behördliche
Anforderungen usw., auch wenn sie bei unseren Vor-
lieferanten oder deren Unterlieferanten eintreten –,
haben wir auch bei verbindlich vereinbarten Fristen
und Terminen nicht zu vertreten. Sie berechtigen uns,
die Lieferung oder Leistung um die Dauer der Behin-
derung zuzüglich einer angemessenen Anlaufzeit hin-
auszuschieben oder wegen des noch nicht erfüllten
Teils ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten.

b) Wenn die Behinderung länger als 3 Monate dauert, ist
der Kunde nach angemessener Nachfristsetzung be-
rechtigt, hinsichtlich des noch nicht erfüllten Teils
vom Vertrag zurückzutreten. Ist die Absendung der
Waren infolge außergewöhnlicher Umstände, die wir
nicht zu vertreten haben, unmöglich, so sind wir un-
beschadet sofortiger Berechnung befugt, diese Wa-
ren für Rechnung und Risiko des Kunden anderweitig
zu lagern, falls unsere Lagerräume nicht ausreichen.

c) Zu Teillieferungen und Teilleistungen sind wir jeder-
zeit berechtigt, soweit dies dem Besteller unter
Berücksichtigung unserer Interessen zumutbar ist.
Bei Kaufabschlüssen auf Abruf haben die Abrufe,
möglichst gleichmäßig auf die vereinbarte Abnahme-
frist, verteilt, zu erfolgen, sofern keine anderweitige
Vereinbarung getroffen ist. Nach Ablauf der Abnah-
mefrist verbleibende Restmengen können nach
Ablauf einer weiteren angemessenen Nachfrist gestri-
chen werden, unbeschadet des Anspruchs auf Scha-
densersatz. Die Berechnung der nach Ablauf der Ab-
nahmefrist noch nicht abgerufenen Waren erfolgt ab
Ende der Abnahmefrist. Wir sind berechtigt, solche

Waren auf Kosten und Risiko des Käufers anderwei-
tig zu lagern.

5. Gefahrübergang
Bei Lieferung von Gegenständen geht die Gefahr auf
den Kunden über, sobald der Liefergegenstand an
die den Transport ausführende Person übergeben
worden ist oder zwecks Versendung unser Lager ver-
lassen hat. Die Wahl des Versandweges und die Ver-
sandart bleiben uns überlassen. Die Fracht wird
nach den am Tage der Berechnung gültigen
Frachtsätzen berechnet. Jede Vermehrung der
Frachtkosten einwirkende Umstände hat der Kunde
zu tragen. Werden wir als Spediteur tätig, so gelten
im Verhältnis zum Kunden die Allgemeinen Deut-
schen Spediteur-Bedingungen (ADSp) in der jeweils
gültigen Fassung.

6. Gewährleistung
a) Der Besteller muß offensichtliche Mängel binnen ei-

ner Woche nach Eingang durch schriftliche Anzeige
an uns rügen. Für die Rechtzeitigkeit der Anzeige
kommt es auf deren Absendung an. Weitergehende
Pflicht nach den § 377,378 HGB  bleiben unberührt.
Bei verspäteter Anzeige erlischt die Gewährlei-
stungspflicht.

b) Für die Beschaffenheit von Waren gelten unter ande-
rem die deutschen Normen und, sofern spezifisch für
die Waren, ausländische Normen sowie eigene Nor-
men unseres Lieferanten und dessen Vorlieferanten.

c) Liegt ein von uns zu vertretender Mangel vor, so sind
wir nach unserer Wahl zur Beseitigung des Mangels
oder zur Ersatzlieferung berechtigt. Schlagen die
Mangelbeseitigung oder die Ersatzlieferung fehl oder
sind wir zur Mangelbeseitigung oder Ersatzlieferung
nicht bereit oder nicht in der Lage, oder verzögern
sich diese über angemessene Fristen hinaus aus
Gründen, die wir zu vertreten haben, so ist der Be-
steller berechtigt, den Vertrag rückgängig zu machen
(Wandelung) oder eine Herabsetzung des Entgelts zu
verlangen (Minderung). 

d) Die Gewährleistung umfasst nicht die Beseitigung
von Fehlern, die durch normalen Verschleiß, äußere
Einflüsse oder Bedienungsfehler entstehen. Sie ent-
fällt, soweit der Besteller ohne unsere Zustimmung
Geräte, Elemente oder Zusatzeinrichtungen selbst
ändert oder durch Dritte ändern lässt, es sei denn,
der Besteller führt den Nachweis, dass die noch in
Rede stehenden Mängel weder insgesamt noch teil-
weise durch solche Änderungen verursacht worden
sind und dass die Mängelbeseitigung durch die Än-
derungen nicht erschwert wird.

e) Eine Haftung für Eigenschaftszusicherungen wird
nur dann übernommen, wenn wir dies ausdrücklich
erklären.

7. Zahlung
a) Sämtliche Rechnungen sind sofort nach Rechnungs-

erhalt rein netto zahlbar. Eine andere Zahlungsweise
bedarf unserer ausdrücklichen schriftlichen Zustim-
mung. Aufrechnung und Zurückbehaltung mit nicht
anerkannten Gegenansprüchen sind ausgeschlos-
sen, es sei denn, die Gegenansprüche sind rechts-
kräftig festgestellt oder entscheidungsreif. Im Falle
mangelhafter Lieferung ist die Zurückbehaltung dann
zulässig, wenn der Verkäufer bereits den Teil des
Entgelts erhalten hat, der dem Wert seiner Leistung
entspricht.

b) Die Ablehnung von Schecks und Wechseln behalten
wir uns ausdrücklich vor. Die Annahme erfolgt stets
nur erfüllungshalber. Diskont- und Wechselspesen
gehen zu Lasten des Kunden und sind sofort fällig.
Unter Abbedingung der §§ 366, 367 BGB und trotz
anders lautender Bestimmung des Kunden legen wir
fest, welche Forderungen durch die Zahlung des
Kunden erfüllt sind.

8. Haftung
Die Haftung des Auftragnehmers – gleich aus wel-
chem Rechtsgrund – ist ausgeschlossen, es sei
denn, Ansprüche werden in diesen Bedingungen
oder seitens des Auftragnehmers ausdrücklich zuge-
standen.
D e r  A u f t r a g n e h m e r  h a f t e t :

a) in voller Schadenshöhe bei eigenem groben Ver-
schulden oder dem leitender Angesteller und beim
Fehlen einer zugesicherten Eigenschaft;

b) dem Grunde nach bei jeder schuldhaften Verletzung
einer wesentlichen Vetragspflicht, die den Vertrags-
zweck gefährdet (Kardinalpflicht);

c) außererhalb solcher Pflichten dem Grunde nach
auch für grobes Verschulden einfacher Erfüllungsge-
hilfen, es sei denn, der Auftragnehmer kann sich
kraft Handelsbrauch davon freizeichnen;

d) dem Grunde nach bei Schadenersatzansrpüchen
wegen Verzugs des Auftragnehmers oder bei von
diesem zu vertretender Unmöglichkeit.
In den Fällen b), c) und d) ist die Haftung der Höhe
nach beschränkt auf den Ersatz des typischen vorher-
sehbaren Schadens. Ansprüche wegen entgangenen
Gewinns sind ausgeschlossen.

Die Bestimmungen des Produkthaftungsgesetzes
bleiben unberührt.

9. Annahmeverzug
Kommt der Kunde mit der Annahme der ihm ord-
nungsgemäß angebotenen Waren oder Leistung in
Verzug, sind wir nach Ablauf einer angemessenen
Nachfrist berechtigt, vom Vertrage zurückzutreten
und Schadensersatz in Höhe von 25 % des Rech-
nungswertes zu verlangen, und zwar ohne Nachweis
der Schadensentstehung und Schadenshöhe. Dies
gilt nicht, wenn der Kunde nachweist, daß ein gerin-
gerer Schaden oder gar kein Schaden entstanden
ist.

10. Eigentumsvorbehalt
Die Lieferung der Waren erfolgt unter einfachem, ver-
längertem und erweitertem Eigentumsvorbehalt. Die
Waren gehen erst dann in das Eigentum des Kunden
über, wenn dieser seine gesamten Verbindlichkeiten
aus den gegenseitigen Geschäftsbeziehungen mit
uns und mit Gesellschaften, an denen wir unmittelbar
oder mittelbar zu 50 % oder mehr beteiligt sind, erfüllt
hat.
Der Käufer ist berechtigt, die Vorbehaltswaren im
ordnungsgemäßen Geschäftsbetrieb zu verarbeiten.
Diese Befugnis endet bei Eintritt des Verzuges, der
Zahlungseinstellung des Kunden oder wenn über
dessen Vermögen die Eröffnung des Konkursverfah-
rens oder des Vergleichsverfahrens zu Abwendung
des Konkurses beantragt wird. Verarbeitung oder
Umbildung erfolgen stets für uns als Hersteller, je-
doch ohne uns zu verpflichten. Erlischt unser Eigen-
tum durch Verbindung, so wird bereits jetzt verein-
bart, daß das Eigentum des Kunden an der einheitli-
chen Sache wertanteilmäßig (Rechnungswert) auf
uns übergeht. Der Kunde verwahrt unser Miteigen-
tum unentgeltlich. Waren, an denen uns Miteigentum
zusteht, werden im folgenden ebenfalls als Vorbe-
haltswaren bezeichnet. Der Kunde ist berechtigt, die
Vorbehaltswaren zu veräußern, solange er nicht in
Verzug ist, die Zahlungen eingestellt oder die Eröff-
nung eines Konkurs- oder Vergleichsverfahrens be-
antragt hat. Verpfändung oder Sicherungsübereig-
nungen sind unzuverlässig. Die aus dem Weiterver-
kauf oder einem sonstigen Rechtsgrund (Versiche-
rung, unerlaubte Handlung) bezüglich der Vorbe-
haltswaren entstehenden Forderungen (einschließ-
lich sämtlicher Saldoforderungen aus Kontokorrent)
tritt der Kunde bereits jetzt sicherungshalber in voll-
em Umfange an uns ab. Wir ermächtigen den Kunden
widerruflich, die an uns abgetretenen Forderungen
für unsere Rechung in eigenem Namen einzuziehen.
Diese Einzugsermächtigung kann nur widerrufen
werden, wenn der Käufer seinen Zahlungsverpflich-
tungen nicht ordnungsgemäß nachkommt. Bei Zu-
griffen Dritter auf die Vorbehaltswaren wird der Kun-
de auf unser Eigentum hinweisen und uns unverzüg-
lich benachrichtigen. Bei vertragswirdrigem Verhal-
ten des Kunden – insbesondere Zahlungsverzug –
sind wir berechtigt, die Vorbehaltswaren zurückzu-
nehmen oder ggf. Abtretung der Herausgabean-
sprüche des Kunden gegen Dritte zu verlangen. In
der Rücknahme sowie in der Pfändung der Vorbe-
haltswaren durch uns liegt kein Rücktritt vom Vertra-
ge. Der Kunde ist verpflichtet, die Waren bis zur voll-
ständigen Bezahlung auf seine Kosten gegen alle La-
gerrisiken zu versichern und dies auf unser Verlan-
gen nachzuweisen. Übersteigt der Wert der uns zu-
stehenden Sicherung die Gesamtforderung gegen
den Kunden um mehr als 10 %, so sind wir auf Ver-
langen des Kunden zur Freigabe von Sicherheiten
unserer Wahl verpflichtet. Die Rechte aus dem Eigen-
tumsvorbehalt und allen in seinen Lieferungs- und
Zahlungsbedingungen festgelegten Sonderformen
gelten bis zur vollständigen Freistellung aus Eventu-
alverbindlichkeiten (Scheck-Wechsel-Zahlung), die
wir im Interesse des Kunden eingegangen sind.

11. Erfüllungsort, Gerichtsstand und
anzuwendendes Recht
a) Für alle sich aus dem Vertrage ergebenden Rechte

und Pflichten gilt für beide Teile Denkendorf als Er-
füllungsort für Lieferung, Leistung und Zahlung.

b) Alleiniger Gerichtsstand ist bei allen aus dem Ver-
tragsverhältnis mittelbar oder unmittelbar sich erge-
benden Streitigkeiten (auch für Wechsel-, Scheck-
und sonstige Urkundsprozesse) Esslingen a. N.

c) Für diese Geschäftsbeziehungen und die gesamten
Rechtsbeziehungen zwischen uns und dem Kunden
gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die
Anwendung der Haager Konventionen vom
01.07.1964, betreffend einheitliche Gesetze über den
internationalen Kauf, ist ausgeschlossen.

12. Teilnichtigkeit
Sollte eine oder mehrere der vorgenannten Bestim-
mungen nichtig sein oder nichtig werden, so wird die
Wirksamkeit der übrigen Bedingungen nicht berührt.
Ergänzend gelten die gesetzlichen Bestimmungen.

Denkendorf, 1. Mai 2001




